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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Die in diesem Prospekt enthaltenen Angaben beruhen auf den

Statuten, dem Stiftungsreglement und den Anlagerichflinien

der Fundamenta Group lnvestment Foundation.

2 Dieser Prospekt, die Statuten, das Stiftungsreglement und die

Anlagerichtlinien regeln und erlåutern die Beziehungen zwi-

schen den Anlegern und der Fundamenta Group lnvestment

Foundation. Die genannten Dokumente bilden insbesondere

die Grundlage für die Ausgabe und Rücknahme von Ansprü-

chen gegenüber der Anlagestiftung. Bei Widersprüchen gehen

das Gesetz, die darauf basierende Rechtssprechung, Statu-

ten, Reglement und Anlagerichtlinien sowie Anderungen der-

selben dem Prospekt vor.

II ANLAGESTIFTUNG

1 Die Fundamenta Group lnvestment Foundation ist eine Stif-

tung schweizerischen Rechts im Sinne von Art. 53g ff. des Bun-

desgeseÞes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und

lnvalidenvorsorge (BVG) vom 25. Juni 1982 sowie Art. B0 ff.

des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) vom 10. De-

zember 1 907 und untersteht der Aufsicht des Bundes.

2 Die Fundamenta Group lnvestment Foundation bezweckt die

Anlage und Verwaltung der ihr anvertrauten Vorsorgegelder.

Als Anleger sind nur in der Schweiz domizilierte, steuerbefreite

Einrichtungen der beruflichen Vorsorge zugelassen. über die

Aufnahme neuer Anleger entscheidet die Geschäftsführung.

III STIFTUNGSVERMÖGEN
3

I Das Stiftungsvermögen der Fundamenta Group lnvestment

Foundation setzt sich zusammen aus dem Stammvermögen

und aus dem Anlagevermögen, das von den Anlegern zum

Zweck der Vermögensanlage eingebracht wird.

2 Das Anlagevermögen setzt sich aus gleichen, nennwerflosen

und unentziehbaren Ansprüchen eines oder mehrerer Anleger

zusammen. Die Ansprüche sind keine Wertpapiere, sondern 4

buchhalterisch erfasste Beteiligungseinheiten.

IV IMMOBILIENANLAGEN

lmmobilienanlagen generieren dank Mieteinnahmen regelmäs-

sige Erträge und bieten die Möglichkeit einer Wertsteigerung.

Dadurch unterscheiden sich lmmobilien grundsätzlich von an-

deren Anlageklassen und haben in der Regel mit diesen nur

eine schwache Korrelation. Daher haben lmmobilien tendenzi-

ell eine stabilisierende Wirkung auf ein breit angelegtes Ver-

mögensportfolio. Wichtige Faktoren für den Erfolg von lmmo-

bilienanlagen sind u.a. das Bevölkerungswachstum, die Nut-

zungsart und/oder allfällige Umnutzungsmöglichkeiten, die Be-

schäftigung, die wirtschaftlichen und infrastrukturellen Rah-

menbedingungen wie auch das Zinsniveau.

2 lmmobilien als lnvestitionsanlage beinhalten üblichen¡¡eise

Grundstücke im Allein- und Miteigentum, inklusive Stockwer-

keigentum, Bauten im Baurecht sowie Bauland. Bei lmmobilien

als Kapitalanlage ist dabei zu unterscheiden zwischen:

. Wohnbauten;

¡ KommerziellgenutztenGrundstücken;

. Bauten mit gemischter Nutzung;

¡ Bauland und Abbruchobjekten;

. sowie Spezialbauten.

V ANLAGEFOKUS UND ANLAGEPOLITK

Unter Berücksichtigung einer angemessenen Risikoverteilung

investiert die Anlagegruppe in Liegenschaften in der Schweiz.

Die Anlagen erfolgen unter Einhaltung der Grundsätze und

Richtlinien des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-,

Hinterlassenen- und lnvalidenvorsorge (BVG) und der zugehö-

rigen Ausführungserlasse.

Durch den Erwerb, die Entwicklung, das Halten und gegebe-

nenfalls auch durch den Weiterverkauf sollen langfristig orien-

tierte Kapital- und Ertragsperspektiven geschaffen werden. Die

Herleitung der Anlagestrategie basiert im Wesenflichen auf

den ezielbaren Marktrenditen, einer Einschätzung der Risiko-

fähigkeit und der Risikotoleranz der Anlagegruppe in Bezug auf

die gewählte Anlagestrategie, finanzmarkttheoretisch fundier-

ten Anlagegrundsätzen, einem definierten Anlageuniversum,

den gesetzlichen Vorgaben sowie auf die auf das wirtschaftli-

che Umfeld abgestimmten Rendite-Risiko-Enrvartungen der

Entscheidungsträger.

Die Anlagegruppe verfolgt das Ziel, ein gemischtes lmmobili-

enportfolio auf- und auszubauen. lm Fokus stehen dabei di-

rekte lnvestitionen in Liegenschaften mit Wohn- wie auch ge-

werblicher Nutzung in der Schweiz. Marktabhängig kann das

Verhältnis anvischen Erträgen auf Wohn- und Gewerbenutzung

variieren, wobei grundsätzlich der Anteil an Wohn- oder wohn-

ähnlicher Nutzung übergew¡chtet werden soll.

Grundsätzlich soll in Liegenschaften investiert werden, welche

durch ihre vorhandenen Strukturen oder durch Nutzung von

identifizierten Potentialen (u.a. Modernisierung, Verdichtung,

Umnutzung) eine nachhaltige Generierung von Mieterträgen

versprechen.

ZusÊitzlich soll, im Sinne einer gezielten Beimischung von Neu-

bau- und Entwicklungsprojekten (lnvestment- wie auch Trade

Development), eine langfristig orientierte Wertentwicklung un-

terstützt werden.

Als erweiterte Grundlage sollen Trends, welche durch ein stetig

wandelndes Marktumfeld entstehen und folglich auf die Nut-

zermärkte wie auch auf lnvestorenbedürfnisse Einfluss neh-

men, zur ldentifikation von neuen und chancenreichen lmmo-

bilieninvestitionsformen dienen.
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7 Durch einen ganzheitlichen und aktiven Managementansatz

soll der Erhaltung und Schaffung von Werten bei gleichzeitiger

M¡n¡mierung von Risiken begegnet werden.

VI ANLAGERICHTLINIEN

Der Stiftungsrat der Fundamenta Group lnvestment Foundation

hat folgende Anlagerichtlinien erlassen:

VI.I AAIECK UND INHALT DER ANLAGE-RICHTLINIEN

Artikel 'l Zweck und lnhalt

1 Die Anlagerichtlinien legen die Grundlagen des Stiftungsrates

fi¡r die Anlagestrategie und deren Umsetzung fest.

2 Das oberste Ziel der Stiftung ist die gewinnorientierte Anlage

und deren Venivaltung der ihr von den Anlegern anvertrauten

Vorsorgegeldern.

3 Die Anlagestrategie und deren Umsetzung werden nachste-

hend detailliert und nachvollzlehbar hergeleitet.

4 Bei der Herleitung, Umsetzung und überwachung der Anlage-

strategie wahrt die Stiftung die lnteressen ihrer Anlegern.

5 Die Anlagerichtlinien werden regelmässig vom Stiftungsrat

überprüft, jedoch mindestens einmal jËihrlich.

VI.II ANLAGESTRATEGIE

Artikel 2 Grundlagen

Die Herleitung der Anlagestrategie basiert im Wesentlichen auf

den ezielbaren Marktrenditen, einer Einschätzung der Risikofähig-

keit und der Risikotoleranz der Anlagegruppe, finanzmarkttheore-

tisch fundierten Anlagegrundsätzen, einem definierten Anlageuni-

versum, den gesetzlichen Vorgaben sowie auf die auf das wirt-

schaftliche Umfeld abgestimmten Rendite-Risiko-Enivartungen der

Entscheidungsträger.

Artikel3 Anlagegrundsätze

1 Anlagen erfolgen in Übereinstimmung mit den jeweils gelten-

den Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen, insbesondere

denjenigen der Verordnung über die Anlagestiftungen ("ASV')

und der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlasse-

nen- und lnvalidenvorsorge (,,8W 2").

2 Die Anlagegruppe bezweckt den Erwerb, die Entwicklung, das

Halten und die Veräusserung von lmmobilien in der Schweiz.

Dabei soll für die definierte Anlagestrategie eine markt- und ri-

sikogerechte Rendite für die Anleger erwirtschaftet werden.

3 Eine ausgewogene Diversifikation soll durch e¡ne Differenzie-

rung von Regionen, Lagen und Nutzungsarten erreichtwerden.

Wichtige Auswahlkriterien für die lnvestitionen sind dabei die

Attraktiv¡tät und Einschätzung der lnfrastruktur der jeweiligen

Standorte, deren prospektives Potential wie auch die eMarte-
ten Perspektiven aufgrund der vorherrschenden Zyklen (Markt

und Objekt).

4 Zur Ertragsoptimierung kann die Stiftung innerhalb der in die-

sem Reglement vorgegebenen Grenzen Fremdkapital einset-

zen.

Artikel 4 Anlagekonzept und Anlageziele

I lnvestitionen erfolgen in Bestandsliegenschaften mit nachhal-

tigen Ertragsperspektiven wie auch in Bestandsliegenschaften

mit Entwicklungspotenzial (u.a. Modernisierung, Verdichtung,

Umnutzung).

2 Komplementär soll auch gezielt in Neubau- und Entwicklungs-

projekte ¡nvestiert werden. Dabei kann auch in Grundstücke in-

vestiert werden, für die noch keine rechtskråftige Baubewilli-

gung vorliegt. Solche Grundstücke müssen jedoch in Bauzo-

nen im Sinne des Bundesgesetzes über die Raumplanung ge-

legen sein und über eine entsprechende Erschliessung verfü-

gen. lmmobilienprojekte können für den Eigenbestand ("ln-

vestment Development") als auch für den Verkauf ("Trade De-

velopment') entwickelt werden.

3 Als erueiterte Grundlage sollen Trends, welche durch ein stetig

wandelndes Marktumfeld entstehen und folglich auf die Nut-

zermärkte wie auch auf lnvestorenbedürfnisse Einfluss neh-

men, zur ldentifikat¡on von neuen und chancenreichen lmmo-

bilieninvestitionsformen dienen.

4 Mittels eines ganzheitlichen und aktiven Managementansatzes

sowie der direkten Steuerung und Supervision von Projektvor-

haben verfolgt die Stiftung das Ziel, ihren Anlegern einen nach-

haltigen Mehnivert zu erwirtschaften.

Artikel 5 Risikofähigkeit und Risikotoleranz

1 Die Risikofähigkeit bezieht sich auf die objektive Fähigke¡t der

Anlagegruppe, trotz möglicher marktbedingten Einflüssen und

den damit verbundenen Wert- und Ertragsschwankungen die

langfristig festgelegten Zielvorgaben zu erreichen.

2 Die Risikotoleranz entspricht dem Übezeugungsgrad des Stif-

tungsrates, in welchem Ausmass Wert- und Ertragsschwan-

kungen im Rahmen des vorliegenden Reglements akzeptiert

werden sollen.

Artikel6 lmmobilienanlagen

1 Die Anlagegruppe investiert unter Beachtung einer angemes-

senen Risikoverteilung grundsÉitzlich in direkt gehaltene Lie-

genschaften in der Schweiz.

2 Eine ausgewogene Diversifikation soll durch eine Differenzie-

rung von Regionen, Lagen und Nutzungsarten erreicht werden.

Wichtige Auswahlkriterien für die lnvestitionen sind dabei die

Attraktivität und EinschäÞung der lnfrastruktur der jeweiligen

Standorte, deren prospektives Potent¡al wie auch die eruvarte-

ten Perspektiven aufgrund der vorherrschenden Zyklen (Markt

und Objekt).

3 Die Anlagegruppe investiert in folgende Anlageklassen:

Bestandsliegenschaften

a Wohnliegenschaften
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b Liegenschaften mit Wohncharakter (bspw. Wohnen im Al-

ter, Studentenwohnen, Serviced Apartments, Gesund-

heitsimmobilien), aber ohne lnvestitionen in Betreiberge-

sellschaften

c Kommeziell genutzte Liegensohaften (bspw. Büro, Retail,

Gewerbe, Beherbergung, Logistik)

d Gemischt genutzte Liegenschaften

e Liegenschaften mit Sanierungs-, Umnutzungs- oder Ent-

wicklungspotenzial

Neubau- und Entwicklungsprojekte

f BewilligteNeubauprojekte

g Bewilligungsfähige Neubauprojekte

4 Liegenschaften können im Allein-, und/oder Miteigentum sowie

auch im Baurecht erworben werden. Dabei sind allfällige Anla-

gerestriktionen zu beachten.

5 Die Anlagegruppe kann auch Liegenschaften, welche in einer

lmmobilienaktiengesellschaft gehalten werden, eruverben

(Share Deal), sofern die lmmobilienaktiengesellschaft im Al-

leineigentum gehalten wird; diesfalls handelt es sich um eine

Tochtergesellschaft mit Anlagecharakter, deren Zweck einzig

im Enruerb, im Verkauf, in der Vermietung oder der Verpach-

tung eigener Grundstücke bestehen darf .

6 Anlagen in landwirtschaftliche Grundstücke sind nicht gestat-

tet.

ArtikelT Anlagerestriktionen

I Folgende Restriktionen sind im Rahmen der lnvestitionspolitik

zu beachten:

a DerVerkehrswerteines Grundstückes darf höchstens 1S%

des Vermögens der Anlagegruppe betragen. Siedlungen,

die nach den gleichen baulichen Grundsåtzen erstellt wor-

den sind, sowie aneinandergrenzende Parzellen gelten als

ein einziges Grundstrick.

b Unbebaute Grundstücke sind nur zulässig, sofern sie er-

schlossen und die Voraussetzungen für eine umgehende

Überbauung erfüllen. lnvestitionen in noch nicht baubewil-

ligte Projekte sind zulässig, sofern das Grundstück in einer

Bauzone im Sinne des Bundesgesetzes über die Raumpla-

nung gelegen ist.

c Der Verkehrswert von Grundstücken in Miteigentum ohne

Mehrheit der Miteigentumsanteile und Stimmen darf ge-

samthaft höchstens 30% des Vermögens der Anlage-

gruppe betragen.

d Anlagen in Liegenschaften mit Wohnnutzung (vgl. vorne

Art. 3 Abs. 3 Bst. a und b) sollen mindestens 60% betragen

(gemessen am Gesamtmietertrag).

e Bauland, angefangene Bauten sowie sanierungsbedürftige

Objekte dürfen gesamthaft höchstens 30% des Vermögens

der Anlagegruppe betragen.

f Anlagen in lmmobilien erfolgen primär in Form von Direkt-

anlagen. Ergänzend kann unter Beachtung der Grenzen

von Art. 30 Abs. 3 ASV in Kollektivanlagen und bis zu einer

Grenze von 5% pro Gesellschaft in kotierte Beteiligungsge-

sellschaften investiert werden, sofern deren Zweck einzig

der Erwerb und Verkauf oder die Vermietung und Verpach-

tung eigener Grundstücke und deren überbauung in der

Schweiz ist. Solche Anlagen können insgesamt bis zu einer

Grenze von maximal 20% des Vermögens der Anlage-

gruppe vorgenommen werden.

2 Die Anlagevorschriften sind grundsåtzlich stets einzuhalten.

Sollten sich durch Käufe oder Verkäufe oder markante Markt-

veränderungen Überschreitungen oder Abweichungen erge-

ben, sind die zur Wiederherstellung der reglementkonformen

Situation erforderlichen Massnahmen im Sinne der Anleger

und der Anlagepolitik und den Umständen entsprechend ein-

zuleiten.

3 lm Rahmen der Aufbauphase (5 Jahre) der Anlagegruppe kann

von den vorliegenden Bestimmungen abgewichen werden.

4 Von den Anlagerichtlinien darf nur im Einzelfall und befristet

abgew¡chen werden, wenn das lnteresse der Anleger eine Ab-

weichung dringend erfordert und der Präs¡dent des Stiftungs-

rats derAbweichung zustimmt. Die Abweichungen sind im An-

hang der Jahresrechnung offenzulegen und zu begründen.

ArtikelS Finanzanlagen

I Die liquiden Mittel (CHF) können in Form von Bankguthaben

auf Sicht und auf Zeit sowie in Form von Geldmarktanlagen

(inkl. Obligationen mit einer Restlaufzeit von max. 12 Monaten)

be¡ inländischen Schuldnern gehalten werden. Zur Sicherstel-

lung von bevorstehenden Bauvorhaben oder bei fehlenden An-

lagemöglichkeiten kann das Vermögen auch ¡n auf CHF lau-

tende Forderungspapiere von Schuldnern in der Schweiz mit

einer Restlaufzeit von bis zu 24 Monaten angelegt werden.

2 Bei Geldmarktanlagen muss das kuzfristige Rating des

Schuldners m¡ndestens ein A-1 (S&P), P-1 (Moody's) oder F.l

(Fitch) betragen. Als Mindestanforderung beim Erwerb gilt für

Obligationenanlagen ein A (S&P), A2 (Moody's) oder A (Fitch).

Das Durchschnittsrating der Obligationen muss mindestens A+
(S&P), A1 (Moody's) oder A+ (Fitch) betragen. Das Hatten von

Positionen, die nach dem Kauf zurrickgestuft werden, ist ge-

stattet, sofern dies den Anlegerinteressen dient.

Artikel 9 Portfoliofinanzierung

1 Die Belehnung von Grundstücken ist zulässig und richtet sich

nach Art. 27, Absatz 5 ASV. Die Belehnungsquote darf im
Durchschnitt aller Grundstücke, die von der Anlagegruppe di-

rekt gehalten werden, ein Drittel (33.33%) des Verkehrswertes

der Grundstücke nicht überschreiten. Die Belehnungsgrenze

kann ausnahmsweise und vorübergehend auf 50% erhöht wer-

den, wenn dies zurWahrung der Liquidität erforderlich ist und

im lnteresse der Anleger liegt.
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Artikel 10 Bewertung und Rechnungslegung

I Jede Liegenschaft resp. jedes Grundstück, das die Gesell-

schaft erwerben oder veräussern will, wird durch den manda-

tierten, unabhängigen Schätzungsexperten bewertet.

2 De¡ Verkehrswert der Liegenschaften wird im Rahmen des

Jahresabschlusses vollumfänglich risiko- und marktgerecht

durch den unabhängigen Schätzungsexperten bewertet. Die

Ergebnisse werden im Geschäftsbericht offengelegt.

3 Die Bewertung erfolgt im Wesentlichen auf Basis der,,Discoun-

ted-Cash-Flow' -Methode (DCF).

4 Die Buchführung, Bilanzierung und Bewertung derAktiven und

Passiven erfolgt nach den Fachempfehlungen zur Rechnungs-

legung Swiss GAAP FER.

Artikelll Liquiditätsris¡ko

1 Auf eine genügende Liquiditêit wird stets geachtet, um eine je-

dezeitige Zahlungsfähigkeit zu gewäh rleisten. Der Liquiditäts-

bedarf wird laufend geplant und überwacht.

2 Die Anlagegruppe ¡nvestiert in lmmobilienanlagen in einem

Ausmass, welches die Umsetzbarkeit der definierten Anlage-

strategie sowie die Zahlungsfähigkeit jedezeit sicherstellt. De-

vestitionen sind im Rahmen der Liquiditätssteuerung jedezeit

möglich.

VI.III SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 12 Änderungen der Anlagerichflinien

1 Die Anlagerichtlinien können durch den Stiftungsrat geändert

oder ergänzt werden. Änderungen sind den Anlegern und an-

deren interessierten Parteien in geeigneter Form mitzuteilen.

Artikel 13 lnkrafttreten

1 Die vorliegenden Anlagerichtlinien treten durch Beschluss vom

14. Februar 2019 des Stiftungsrats per sofort in Kraft.

VII GESCHAFTSMODELL

Die Fundamenta Group lnvestment Foundation hat sich zur

Umsetzung ihrer Strategie für ein Delegationsmodell entschie-

den. Die Stiftung delegiert, soweit zulässig, die Geschäftsfüh-

rung und die Bewirtschaftung der Anlagegruppe an einen dafür

spezialisierten Anbieter, namentlich die Fundamenta Group

(Schweiz) AG. Die Oberleitung wie auch die Entscheidungs-

kompetenz bei Anlageentscheiden obliegt der Stiftung respek-

tive deren dafür verantwortlichen Organen.

VIII ORGANISATION

Die Gesamtleitung der Stiftung obliegt dem Stiftungsrat. Die

Aufgaben des Stiftungsrates sind in der Verordnung über die

Anlagestiftung (ASV), in den Statuten, im Stiftungsreglement

sowie im Organisationsreglement geregelt.

2 Der Stiftungsrat besteht aus mindestens drei und maximal sie-

ben fachkundigen Mitgliedern, die natürliche Personen sein

und über einen guten Ruf verfügen müssen. Die Stifterin hat

das Recht, eine Minderheit der Mitglieder des Stiftungsrats zu

ernennen.

3 Die Geschäftsführung der Stiftung wird, soweit gesetzlich zu-

lässig, an die Fundamenta Group (Schweiz) AG delegiert.

4 Das lmmobilien-Management, das lnvestment-Management

(ohne Entscheidungskompetenz bei Anlageentscheiden) so-

wie das Projekt-Management wird an die Fundamenta Group
(Schweiz) AG delegiert.

5 Der Stiftungsrat kann zu seiner Beratung und fachlichen Unter-

stützung sowie zur Bearbeitung bestimmter Aufgaben Kom-

missionen, Fachausschüsse und Arbe¡tsgruppen einseÞen.

Diese Gremien treten, wo nichts anderes vorgesehen ist, nach

aussen nicht selbständig im Namen der Stiftung auf.

IX WEITERE PARTEIEN

1 Sämtliche Aufträge an die nachfolgend aufgeführten parteien

werden dezeit und bis auf weiteres ausgeübt.

2 Die Liegenschaftsverwaltung wird an verschiedene dafür qua-

lifizierte D¡enstleister delegiert.

3 Zur regelmässigen SchäÞung der Grundstücke und zur Prü-

fung der Verkehrswerte der lmmobilien wird mindestens ein

unabhängiger Schätzungsexperte von der Stiftung eingesetzt.

Zur Erfüllung dieser Aufgaben hat die Fundamenta Group ln-

vestment Foundation die Schätzungsexperten der Wüest &

Partner AG, Zürich, beauftragt.

4 Die Depotbank der Fundamenta Group lnvestment Foundation

ist die Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne.

5 Die Aufgaben der Revisionsstelle, der Pricewaterhouse-

Coopers AG, Zürich, richten sich nach Art. 10 ASV.

X ANSPRÜCHE

1 Die Anlagegruppe hat eine offene Struktur und selbst keinen

Endzeitpunkt (Evergreen-Struktur).

2 Die Geschäftsführung beschliesst über die Ausgabe von An-

sprüchen (Emissionen) sowie die Art der Liberierung. Zulåssig

sind Einlagen in Geld oder mittels Sacheinlage.

XI SACHEINLAGEN

1 Eine Sacheinlage ist nur zulässig, wenn die eingebrachten lm-

mobilien mit derAnlagepolitik und den Anlagerichtlinien verein-

bar sind und die lnteressen der übrigen Anleger nicht beein-

trächtigt werden.

2 Sacheinlagen werden zum Nettoinventanruert im Zeitpunkt der

Einbringung abgewickelt, d.h. ohne Erhebung eines Ausgabe-
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aufschlages. Die Bewertung von Sacheinlagen erfolgt grund-

sätzlich nach der Discounted Cash-Flow-Methode, falls nötig

nach einer anderen bewäihrten Methode.

3 Sacheinlagen müssen durch einen Schätzungsexperten i.S.v. 3

Ârt. 11 Abs. 1 ASV nach der im Stiftungsreglement vorgesehe-

nen Schätzungsmethode bewertet werden. Anschliessend ist

diese Bewertung zwingend durch einen zweiten Schätzungs-

experten, der vom ersten unabhängig ist, zu überprüfen. Wei-

chen die Bewertungen voneinander ab, gilt der tiefere Wert.

Der Stiftungsrat erstellt sodann einen Bericht über alle erfolg- 4

ten lmmobilien-Sacheinlagen. Die Revisionsstelle prüft an-

schliessend die zeitgleiche Bewertung der eingelieferten Sach-

einlagen und der ausgegebenen Ansprüche. Die Revisions- s
stelle prüft zudem, ob die Schätzung reglementskonform und

fachmännisch erfolgt ist und ob der Preis vertretbar erscheint.

Die Revisionsstelle bestätigt im Revisionsbericht das ord- 6

nungsgemässe Vorgehen und die Übereinstimmung der Sach-

einlage mit den Anlagerichtlinien.

XII BEWERTUNG

1 Bei der Erstemission bestimmt d¡e Geschäftsführung den preis

eines Anspruchs. Nach der Erstemission bemisst sich derWert
(lnventanntert) eines Anspruchs nach dem jeweiligen Nettover-

mögen der betreffenden Anlagegruppe am Bewertungsstich-

tag, geteilt durch die Anzahl der bei dieser Anlagegruppe be-

stehenden Ansprüche. Das Nettovermögen besteht aus dem

Verkehrswert derAnlagen zuzüglich allfälliger Erträge und Zin-

sen abzüglich aller Verbindlichkeiten und der geschåtzten Li-

qu¡dationssteuern und -kosten.

2 De¡ Verkehrswert der Anlagen bemisst sich bei lmmobilien

nach der letzten, durch den unabh¿ingigen Schätzungsexper-

ten vorgenommenen Schätzung abzüglich der bei einer Liqui-

dation der lmmobilienanlagen voraussichtlich anfallenden Kos-

ten.

3 Der Stiftungsrat kann eine Neuschätzung der lmmobilien vor-

nehmen lassen.

4 Das Nettovermögen und der lnventarwert eines Anspruchs

werden mindestens auf Ende des Geschäftsjahres sowie auf
jeden Tag hin berechnet, aufwelchen Ansprüche ausgegeben

oder zurückgenommen werden.

XIII AUSGABE, ZESSION UND RÜCHNAHME

1 Der Ausgabepreis entspricht dem lnventarwert je Anspruch,

zuzüglich einer Ausgabekommission, deren maximale Höhe

von der Geschäftsführung festgelegt wird. Für die Durchfüh-

rung der Ausgabe und Rücknahme von Ansprüchen ist die Ge-

schåiftsführung der Fundamenta Group lnvestment Foundation

verantwortlich.

2 Die Ausgabe von Ansprüchen ist jederzeit möglich. ln der Re-

gel erfolgt sie tranchenweise, wobei die Geschäftsführung i¡ber

die Anzahl der neu auszugebenden Ansprüche, die Zuteilungs-

methode bei Überzeichnung, den Zeitpunkt derAusgabe sowie

das Abschluss- und Valutadatum bestimmt.

Aufträge zur Zeichnung von Ansprüchen müssen schrifflich

eingereicht werden. Die Geschäftsführung publlziert das rele-

vante Datum rechtzeitig in geeigneter Form. lm Einzelnen sind

die Rechte und Pflichten der Parteien aus Kapitalzusagen

schriftlich im Vertrag über Kapitalzusagen (Zeichnungsschein)

geregelt.

Aufgrund mangelnder lnvest¡tionsmöglichkeiten kann die Anla-
gegruppe für Zeichnungen vorübergehend geschlossen wer-

den.

ln begründeten FËillen können unter der Voraussetzung der

vorgängigen Zustimmung der Geschäftsführung Ansprüche

unter den Anlegern zediert werden.

Während der fünÍährigen Aufbauphase der Anlagegruppe be-

trägt die Mindesthaltedauer 3 Jahre. Danach können die Anle-
ger unter Einhaltung einer Künd¡gungsfrist von 18 Monaten die

Rücknahme aller oder eines Teils ihrer Ansprüche auf das

Ende eines Geschäftsjahres verlangen. Einmal eingereichte

Rücknahmegesuche können nicht mehr zurückgezogen wer-

den.

Alle in einer Kündigungsperiode eingegangenen Rücknahme-

gesuche werden gleichbehandelt. Die Geschäftsführung kann

die Rücknahme von Ansprüchen abweichend von der Kündi-

gungsfrist oder vom Rücknahmedatum gewähren, sofern eine

Umplatzierung bei anderen Anlegern möglich ist. Sie beachtet

dabei den GrundsaÞ der Gleichbehandlung der Anleger.

Bei Vorliegen ausserordentlicher Umstände, insbesondere bei

Liquiditåtsengpässen aufgrund schwer liquidierbarer Anlagen,

kann die Rücknahme von Ansprüchen um bis zu 24 Monale

aufgeschoben werden. Die Kompetenz zum Aufschub der

Rücknahmen liegt bei der Geschäftsführung. Der Rücknahme-

preis entspricht dem lnventaruert pro Anspruch zum Rücknah-

mezeitpunkt abzüglich Spesen (wie Rücknahmekommission)

und Abgaben, die aus der Devestition von Anlagen infolge

Rücknahme von Ansprüchen durchschnittlich entstehen. Die

Differenz zwischen lnventarwert und Rücknahmepreis wird der

entsprechenden Anlagegruppe gutgeschrieben.

XIV THESAURIERUNG /AUSSCHÜTTUNG

1 Die Anlagegruppe kann Ausschüttungen vornehmen oder die

Gewinne thesaurieren.

XV KAPITALZUSAGE UND -ABRUF

Die Anleger verpflichten sich zu einer unwiderruflichen, auf ei-

nen festen Betrag lautenden Kapitalzahlung (Kapitalzusage)

gegenüber der Anlagegruppe.

Zu diesem Zweck muss jeder Anleger eine schriftliche Kapital-

zusage abgeben. Damit verpflichtet er sich unwiderruflich zur
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fristgerechten Bedienung der Kapitalabrufe. Die Kapitalzusage

giltfür 24 Monate ab Eingang der Zeichnungsmitteilung. über
den Abruf von Kapitalzusagen entscheidet die Geschåftsfüh-

rung.

3 Kapitalzusagen können im Rahmen der jeweiligen Kapitalver-

pflichtung von der Stiftung unter Einhaltung einer vorgegebe-

nen Frist abgerufen werden. lm Verzugsfall ist ein Vezugszins
zu bezahlen, wobei der Zinssatz durch die Addition von Libor

für einen Monat plus 2olo ermittelt wird, mindestens jedoch 2%

beträgt. Der Vezug hält an, bis der Anleger nachträglich seine

Kapitalzusage leistet. Dauert der Verzug 30 Tage, so kann der

Stiftungsrat den Abruf annullieren. lm Annullierungsfall erlö-

schen das Recht und die Pflicht des säumigen Anlegers auf

Teilnahme am betroffenen Kapitalabruf. Er bleibt jedoch zur

Bezahlung der bis zur Annullierung aufgelaufenen Vezugs-
zinse sowie einer Konventionalstrafe in Höhe von 5% des an-

nullierten Kapitalabrufes verpflichtet.

4 Die Stiftung behält sich im Vertrag über Kapitalzusagen (Zeich-

nungsschein) Rechte vor, um im lnteresse der Anlagegruppe

gegen såumige Schuldner vozugehen. Dazu gehört die Mög-

lichkeit, mit einem Abschlag zugunsten der Anlagegruppe die

Ansprüche des säumigen Anlegers anvangsweise zurückzu-

nehmen und/oder zusammen mit der offenen Kapitalzusage an

andere Anleger zu übertragen.

XVI GEBÜHREN

1 Der Stiftungsrat erlässt zur Regelung der Gebühren und Kos-

ten ein Gebühren- und Kostenreglement.

2 Die Stiftung erhebt zu Gunsten der Anlagegruppen Ausgabe-

und Rücknahmekommissionen auf neu ausgegebenen und zu-

rückgenommenen Ansprüchen, um die Ansprüche der übrigen

Anleger vor Verwässerung zu schützen.

3 Der Maximalsatz der Ausgabe- und Rücknahmekommission

beträgt 5.0% des lnventarwertes der ausgegebenen oder zu-

rückgenommenen Ansprüche.

4 Ein Teil der Ausgabekommissionen (b¡s maximal 0.5% des ln-

ventaruerts der ausgegebenen Ansprüche) kann zur Bezah-

lung von Vertriebskommissionen (Kapitalbeschaffung) veniven-

det werden.

5 Von den Ansätzen in den vorgenannten Punkten kann bei An-

spruchsumplatzierungen abgewichen werden.

6 Die Grundvergütung von 0.35% p.a. wird quartalsweise ausge-

richtet und auf Basis des monatlichen Verkehrswertes des Be-

standsportfolios der Anlagegruppe erhoben. Diese Vergütung

entschädigt die Fundamenta Group (Schweiz) AG für das Ma-

nagement der Anlagegruppe. Sie deckt die Management-

dienstleistungen im Bereich von Geschäftsführung und lmmo-

bilien-Management ab.

7 Zusä+¿lich werden der Anlagegruppe nach dem Verursacher-

prinzip folgende Kosten belastet: jährlich wiederkehrende

Schätzungskosten, ordentliche Revisionskosten der Anlage-

gruppe, Kosten der Depotbank, Marketingkosten, sowie wei-

tere Aufwendungen der Stiftung (2.B. Beratungs- und Anwalts-

kosten, Honorare der Stiftungsräte und externer Diensfleister).

Administrative Aufgaben können in zulåssigern Umfang an

Dritte delegiert werden. Die durch Dritte erbrachten Bewirt-

schaftungstät¡gkeiten (Liegenschaftsverwaltung, Erst- und

Wiedervermietung) werden der Anlagegruppe gemäss den je-

weiligen separaten Vertr¿igen nach marktkonformen Ansätzen

in Rechnung gestellt.

I Beim Kauf- und Verkauf von Grundstücken sowie auf allen ein-

gebrachten Sachwerten (Sacheinlage) belastet die Funda-

menta Group (Schweiz) AG der Anlagegruppe für die Entschå-

digung ihrer eigenen Bemt¡hungen folgende Kommission (zzgl.

Mehrwertsteuer):

. bei Kaufzwischen 1.0 und2.0o/odes Kaufpreises gemäss

beurkundetem Kaufuertrag

. bei Verkauf max. 1.5o/o des Verkaufspreises gemäss be-

urkundetem Kaufuertrag

. bei einer Sacheinlage max. 1 .5% des Erwerbspreises ge-

mäss beurkundetem Übertragungsvertrag

Die aus dem An- und Verkauf von Anlageobjekten resultieren-

den Nebenkosten (u.a. Notariats- und Grundbuchgebühren,

Handänderungssteuern sowie marktkonforme Courtagen so-

wie Steuern) werden der Anlagegruppe zusätzlich zur Trans-

aktionsgebühr belastet.

9 lm Rahmen von Projektsteuerungsaufgaben bei lmmobilien-

entwicklungen wird der Umfang der Leistungserbringung wie

auch der Entschäd¡gung für die Fundamenta Group (Schweiz)

AG fallweise festgelegt. Die Entschädigung darf dabei 3% des

Projektwerts nicht übersteigen.

10 Eine Verminderung der Rendite auf den Ansprüchen der Anla-
gegruppe kann insbesondere durch direkte oder indirekte Kos-

ten entstehen. Dazu gehören u.a. Kosten für Bauprojekte, Re-

alisierung von Neubauten und Sanierungen derAnlagegruppe,

Honorare allfälliger weiterer Experten, Anwalts- und Gerichts-

kosten im Zusammenhang mit der Geltendmachung von Rech-

nung und Forderungen, andere Kosten im Zusammenhang mit

der technischen und administrativen Verwaltung und lnstand-

haltung der Anlagen wie auch Kosten für allfällig nötig wer-

dende ausserordentliche Dispositionen, die im lnteresse der

Anleger getroffen werden.

11 Die vorgenannten Gebühren, Kosten und Aufuvendungen kön-

nen aufgrund von Markt- oder Kostenverånderungen ange-
passt werden.

12 Die Kennzahl TER ISA wird jeweils im Jahresbericht offenge-

legt. Die Stiftung strebt eine Gesamtkostenquote (ex ante TER

auf Basis GAV) von 60 Basispunkten an.
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XVII RISIKOHINWEISE

1 Der Rücknahmepreis von Ansprüchen hängt insbesondere da-

von ab, wie sich das lmmobilienportfolio der Anlagegruppe in

der Zukunft entwickelt. Für den Anleger besteht bei einer un-

günstigen Entwicklung das Risiko eines teilweisen oder voll-

ständigen Verlustes des von ihm eingesetzten Kapitals. Anle-
ger sollten deshalb erkennen, dass eine lnvestition in die Anla-
gegruppe mit Risiken verbunden ist. Eine lnvestition in die An-

lagegruppe sollte nur von erfahrenen Anlegern getätigt wer-

den, welche in der Lage s¡nd, die Risiken und die Chancen ei-

ner lnvestition in die Anlagegruppe auch unabhängig von der

lnformation dieses Prospekts abzuschätzen. Der Stiftungsrat

kann keine Zusicherung machen, dass das Anlageziel erreicht

wird. Die Anleger sind aufgefordert, sich insbesondere mit den

folgenden Risiken auseinandezusetzen:

Allgemeine Risiken bei Immobilienanlagen: Die Marktgängig-

keit und Wertentwicklung von Anlagen in lmmobilien unterlie-

gen etlichen Faktoren, die ausserhalb der Kontrolle der Anla-

gegruppe stehen. Als Beispiele seien das Marktrisiko, ungüns-

tige lokale Marktbedingungen, ungünstige Veränderungen der

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Risiken in Verbindung

mit dem Erwerb, der Finanzierung, dem Besitz, dem Betrieb

und derVeräusserung von lmmobilien sowie Leerstandsrisiken

erwähnt.

Spezifische Risiken bei Bauland, Bau- und lmmobilienentwick-

lungsprojekten: Durch Auflagen von Behörden und problemen

bei der Planung und Realis¡erung des Bauwerks können ins-

besondere zeitliche Vezögerungen entstehen. Dies kann bei

der Planung und Budgetierung zu Kostenüberschreitungen

führen. Folgende Fälle wirken sich potentiell negativ auf die Er-

tragssituat¡on eines Bauprojektes aus: Mängel, unsachge-

mässe Erstellung oder Konstruktionsfehler, die unerwartete

und überdurchschnittliche Unterhalts- oder Sanierungskosten

mit sich bringen. Ebenfalls können im Zusammenhang mit

Problemen bei der Vermietung neu erstellter oder weiterentwi-

ckelter Liegenschaften entsprechende Ertragsausfälle entste-

hen.

Standoftrisiken; Bei der Auswahl von Liegenschaften kommt

dem Standort und dessen Entwicklung generell eine erhebliche

Bedeutung zu. Darüber hinaus wird die Attrakt¡v¡tät des Gebäu-

des und der Wert der Liegenschaft durch etliche weitere Fak-

toren, wie z.B. die Erschliessung, Nutzungsart, Bauqualität und

Steuern beeinflusst.

Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung der Liegenschaf-

fen: Die Mieterträge von Liegenschaften sind mietrechtlichen

Einschränkungen sowie konjunkturellen Schwankungen unter-

worfen. Die aktuelle Wirtschaftslage und die Bevölkerungsen!

wicklung beeinflusst grundsätzlich direkt den Bedarf an Mietflä-

chen. Diese Faktoren haben ebenfalls einen direkten Einfluss

auf die Leerstandsquote und auf allfällige Mietertragsausfälle

bei Liegenschaften. Zudem unterliegen gewisse Liegenschaf-

ten einem erhöhten Verwaltungsrisiko sowie allfälligen techni-

schen Erschwernissen.

Bewertungsisiken: Die Bewertung der Liegenschaften ¡st von

verschiedenen Faktoren abhängig unrl unterliegt nicht zuletzt

einer gewissen subjektiven Einschätzung dieser Faktoren. Die

von den Schätzungsexperten und deren Hilfspersonen geprüf-

ten und per Stichtag festgelegten Werte der Liegenschaften

können von dem beim Verkauf der Liegenschaft zu ezielenden
Preis abweichen, weil sich der Verkaufspreis nach Angebot

und Nachfrage zum Zeitpunkt des Verkaufs richtet.

Liquiditätsrisiken: lmmobilien sind in der Regel nicht sehr l¡-

quide. Die Veräusserung ist damit um Einiges schwieriger als

bei einem börsenkotierten Wertpapier. Unter ausserordenfli-

chen Umständen kann damit die Rücknahme von Ansprüchen

über einen weiten Zeitraum aufgeschoben werden. Falls da-

nach d¡e Bedienung der Rückgaben nur mit erheblichen Ab-

schlägen auf den Anlagen oder mangels Liquidität überhaupt

n¡cht möglich ist, können nach Konsultation der Anleger und

lnformation der Aufsichtsbehörde die Bedienung der Rück-

nahme weiter aufgeschoben oder andere Möglichkeiten ge-

prüft werden.

Kreditrisiken: Die Anlagegruppe kann d¡e getätigten Anlagen

im Rahmen der ft¡r die Anlagegruppe zur Anwendung kom-

menden Vorschriften fremdfinanzieren. Eine Fremdfinanzie-

rung kann im ldealfall die Rendite für die Anleger steigern. Das

Risiko (und damit ein potentieller Verlust) kann sich demge-
genüber für die Anleger aufgrund einer Fremdfinanzierung er-

höhen.

Zinsr¡s¡ken: Veränderungen der Kapitalmarktzinsen haben ei-

nen direkten Einfluss auf die Hypothekazins- und Diskontie-

rungssäÞe. Diese wiederum können unmittelbare Auswirkun-

gen auf die Entwicklung der Mietertråge, die Finanzierungskos-

ten sowie den Wert der lmmobilien haben.

Umweltrisiken: Liegenschaften und Projekte werden beim Er-

werb resp. vor Baubeginn auf umweltrelevante Risiken analy-

siert. Bei erkennbaren, umweltrelevanten Belastungen oder

Problemen werden entweder die zu erwartenden Kosten in die

Risikoanalyse resp. Kaufpreisberechnung einbezogen, mit

dem Verkäufer eine Schadloshaltung vereinbart oder vom Kauf

der Liegenschaft gänzlich Abstand genommen. Generell nicht

ausgeschlossen werden können aber Fälle von unbekannten,

erst spåter zu Tage tretenden Altlasten. Diese können aber zu

erheblichen, nicht vorgesehenen Sanierungskosten mit ent-

sprechenden Auswirkungen auf die Bewertung des Anlage-
gruppenvermögens führen.

Risiken infolge von lnteressenkonflikfen: Die Fundamenta

Group (Schweiz) AG kann im Zusammenhang mit der Funda-

menta Group lnvestment Foundation mehrere unterschiedliche

Funktionen ausüben. lnsbesondere wird sie für die Anlage-
gruppe als Dienstleisterin für die Anlagegruppe und auch als
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geschäftsführende Gesellschaft tätig. Zudem ist die Funda-

menta Group (Schweiz) AG selbst in der lmmobilienbranche

tätig. Potentielle oder tatsächliche lnteressenkonflikte können

sich aufgrund dieser Konstellation ergeben. Die Fundamenta

Group lnvestment Foundation sowie die Fundamenta Group

(Schweiz) AG ergreifen adäquate Massnahmen, um derartige

lnteressenkonflikte zu verhindern bzw. zu reduzieren.

XVIII STEUERN

1 Die Fundamenta Group lnvestment Foundation ist, da ihre Eln-

künfte und Vermögenswerte ausschliesslich der beruflichen

Vorsorge dienen, von den direkten Steuern des Bundes, der

Kantone und der Gemeinden befreit (analog Art. 80 Abs. 2 des

Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen-

und lnvalidenvorsorge vom 25. Juni 1982 (BVG) in Verbindung

mit Art. 23 Abs. 1 lit. d des Bundesgesetzes über die Harmoni-

sierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden vom

14. Dezember 1990 (StHG) bzw. Art. 56 lit. e des Bundesge-

setzes über die direkte Bundessteuer vom 14. Dezember 19g0

(DBG)). Hingegen unterliegt die Anlagestiftung den Objekt-

steuern, Liegenschaftensteuern und Vermögensverkehrssteu-

ern (insbesondere Grundstückgewinnsteuern und Handände-

rungssteuern). Die Ertragsausschüttung der Fundamenta

Zug, 14. Februar 201 9

Fundamenta Group lnvestment Foundation

Dr. Wolf S. del
Präsident Stiftungsrats

Group lnvestment Foundation unterliegt nicht der eidgenössi-

schen Verrechnungssteuer. Die Ausschüttung erfolgt deshalb

ohne Abzug der Verrechnungssteuer. Die Ansprüche unterl¡e-

gen nicht den Stempelabgaben (Emissionsabgabe und Um-

satzabgabe).

XIX ISIN- UND VALORENNUMMERN

lSlN: CH0464133443 / Valorennummer: 46413344

XX ANDERUNGEN

Anderungen des Prospektes werden von der geschäftsführen-

den Gesellschaft der Fundamenta Group lnvestment Founda-

tion beantragt und vom Stiftungsrat genehmigt. Der geänderte

Prospekt wird unvezüglich allen Anlegern der Anlagegruppe

in geeigneter Form zur Verftigung gestellt.

XXI INKRAFTTRETEN

I Der vorliegende Prospekt tritt durch Beschluss des Stiftungs-

rats der Fundamenta Group lnvestment Foundation per 14.

Februar 2019 in Kraft.

Daniel Kuster
Mitglied des Stiftungsrats, Geschäftsführer

s
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